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Grundwasserschutzzone
Stöckliquelle

Trockenwiesen-
Standort

Allfällige Einsprachen gegen den Erschliessungsplan sind schriftliche und begründet während der Auflagfrist,

Der Gemeinderat

jedoch spätestens bis 24.04.2024 (Datum des Poststempels) an den Gemeinderat Bärschwil zu richten.

Diese Publikation erfolgt gestützt auf Art. 97 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft vom 29. April
1998 (LwG; SR 910.1) sowie Art. 12 und 12a des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom
1. Juli 1966 (NHG; SR 451). Das Vorhaben wird voraussichtlich mit einem Bundesbeitrag unterstützt; es handelt
sich um eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 2 Abs.1 Bst. c NHG. Wer zur Beschwerdeführung legitimiert ist,
kann gegen die aufgelegten Akten während der Auflagefritst, jedoch spätestens bis 24.04.2024 (Datum des
Poststempels) schriftlich, begründet und eingeschrieben bei der Gemeinde Bärschwil Einsprache erheben.
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MNI

12.03.2024

Bachdurchlass Breitenerlenbach

Das neue Betonrohr hat einen Durchmesser von 1000mm.

Der Bachdruchlass wird zusammen mit dem Strassenbauprojekt,
Instandstellung Kantonsstrasse erweitert und ausgeführt.

Erlassen durch den Gemeinderat am: ............................................
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Gemeinde Bärschwil
Steinweg 114, 4252 Bärschwil
Telefon 061 761 22 10
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planen messen umsetzen

Öffentliche Planauflage

Die Gemeindevizepräsidentin: ....................................................... vom: 25.03.2024

Die Gemeindeschreiberin: .............................................................. bis:    24.04.2024

Vom Regierungsrat durch Beschluss Nr. ......................................... vom ............................................ genehmigt

Solothurn den .................................................... Der Staatsschreiber ....................................................

Dem Erschliessungsplan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäs § 39 Abs. 4 PBG zu.

Auflageexemplar

Der Eigentümer resp. Bewirtschafter wünscht 
keine Sanierung der Drainagenleitungen!

Drainagegebiet Nr. 9 

12.03.2024

12.03.2024

Orientierungsinhalt:

Drainageleitung, keine Sanierung

Drainageleitung: Blindschächte hochziehen und Kanalfernseh-

Keine Inspektion

Massnahme 1 / Massnahme 12

Grundwasserschutzzone Stöckliquellen

Trockenwiesenstandort (TWN)

Drainageleitung, keine Sanierungsmassnahmen notwendig

Drainageleitung, nicht beurteilt

Leitung komplett verschlossen
Ablagerungen lose
Massnahme 2
Massnahme 9

Massnahme 9

Massnahme 9

Drainageleitung, Sanierungsbedarf mit Kostenschätzung
6000

Genehmigungsinhalt:

aufnahmen erstellen (Massnahme 9)

S:\112\03\1070\07_Aktuelle Pläne_Unterlagen\Erschliessungsplan_Massnahmen_20240229.2d

Drainageleitungen, nicht im Werkeigentum der Einwohnergemeinde Bärschwil

Breitenerlenbach, keine Sanierung (Gemäss Entscheid Gemeinde Bärschwil)

Ablagerungen / Wurzeleinwüchse /

Scherbenbildung auf der gesamten Haltung

Massnahme 2 (ca. 60m)

Stück    


